
 
 
   
 

 

 
 

     
       

  
     

 Ihr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
       
  

     
       

     
       

     
       

Sehr geehrte Frau Oeckel, 

 

mit Ihrem Schreiben vom 22.03.2016 haben Sie das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend um Auskunft nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) zum 

Thema „Girl’s Day“ gebeten. 

 

Ihr Antrag wird stattgegeben und wie folgt beantwortet: 

 

Das Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit e. V. in Bielefeld erhält 

derzeit jährlich 399.999,00 € Bundesmittel zur Durchführung des Vorhabens "Girls'Day - 

Mädchen-Zukunftstag". Die Förderung des aktuellen Projekts erfolgt im Rahmen einer 

Zuwendung und läuft vom 01.07.2014 bis 30.06.2017. Seit 2001 wird der Girls'Day aus 

Bundesmitteln gefördert, seit  2005 erfolgt die Bewilligung für jeweils 3 Jahre, nachdem ein 

entsprechender Antrag des Vereins eingegangen und geprüft wurde. 

 

Dieser Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei.  
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       Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 53107 Bonn 
  

Grit Oeckel 
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SEITE 2 Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, Rochusstraße 8-10, 53123 Bonn schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

Im Auftrag  

Referat DG 3 – Transparenz und Teilhabe, Informationsfreiheitsgesetz 

 

 


